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Sitzung des Kreisausschusses am 27.01.2010 
- Bekanntmachung der Beschlüsse des Kreisausschusses- 

 
Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 27.01.2010 im Wesentlichen folgende Be-
schlüsse gefasst (in die Vorlage des öffentlichen Teils kann beim Landkreis Dahme-
Spreewald, Dezernat I - Büro Kreistag, Zimmer 203, Reutergasse 12 in Lübben Einsicht 
genommen werden): 
 
 
1. EU-Rechtskonforme Ausgestaltung der Finanzierung des ÖPNV; hier: Anpassung 

des Betrauungsbeschlusses, Vorl.-Nr. 2010/005 
 
Die Vorlage wird in den Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus sowie 
in den Ausschuss für Finanzen, Öffentliche Ordnung und Sicherheit verwiesen. 

 
 
2. Genehmigung einer Dienstreise nach Vetschau, OT Missen 
 

Der Kreisausschuss genehmigt die Dienstreise von Herrn Selbitz am 20.06.2009 nach 
Vetschau, OT Missen. 

 
 
3. Genehmigung einer Dienstreise nach Lübbenau/Spreewald, OT Groß Beuchow 
 

Der Kreisausschuss genehmigt die Dienstreise von Herrn Selbitz am 18.07.2009 nach 
Lübbenau/Spreewald, OT Groß Beuchow. 

 
+  +  +  ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN  
            DES LANDKREISES DAHME-SPREEWALD +  +  +           
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserhaupt 
leitung DN 100 von Glienig nach Damsdorf 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführungs-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Glienig 
Flur 2 Flurstücke: 10/2, 7, 6, 3, 1 
 
Gemarkung Damsdorf 
Flur 3 Flurstücke: 35, 24, 33/2, 26 
Flur 2  Flurstücke: 13, 12, 9, 31 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/81). 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserhauptleitung DN 150 vom Bahnhof Duben über Terpt in Richtung Klein-
Radden 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Terpt 
Flur 1 Flurstücke: 636, 638, 639, 635, 659/2, 634 
 
Flur 2  Flurstücke: 721, 723, 717, 718, 638, 639, 709, 710, 704, 705, 702, 

703, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 725, 626, 627, 624, 625, 
622, 623, 640, 641 

 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/15). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserhauptleitung DN 50 in 15926 Heideblick OT Bornsdorf, vom Horstteich zur 
Untermühle 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des 
Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die 
Instandsetzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den 
Leitungen über die Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu 
verlangen, dass er auf dem Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder 
sonstige Einwirkungen vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der 
Leitung beeinträchtigen oder sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Bornsdorf 
Flur 2  Flurstücke: 89, 90, 248, 247, 286, 287, 288, 289, 112, 110, 336, 338, 132,  

137, 131, 341, 134 
 
Gemarkung Beesdau 
Flur 2,   Flurstücke  42, 46 
 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/16). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserhauptleitung DN 150 vom Bahnhof Duben in Richtung Gewerbegebiet 
Duben 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Duben 
Flur 2 Flurstücke: 137, 74, 73, 71, 70, 69, 68, 67 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/17). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung 
DN 150 in 15938 Kasel-Golzig, vom OT Schiebsdorf nach 15910 Bersteland OT Niewitz 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Schiebsdorf 
Flur 2 Flurstücke: 45, 50, 53, 56, 59 
 
Gemarkung Niewitz 
Flur 2 Flurstücke: 131, 140, 218, 220, 236, 238, 152, 218, 154/1, 105/1 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/023). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserhauptleitung DN 150 von Waltersdorf nach Gehren 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Walterdorf 
Flur 1 Flurstücke: 76/1 
 
Gemarkung Gehren 
Flur 2  Flurstücke: 106/1, 105/1, 104/1, 103/1, 102/1, 101/1, 99/2, 99/1, 98,  
    96/6, 77/14, 77/12, 77/17, 77/4 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten 8Az. 67/3-110-20-001/26). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserversorgungsleitungen DN 100/ DN 80/ DN 50 und Schmutzwasserleitung 
DN 200 in Niewitz 
 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasser- und Schmutzwaserleitung die Erteilung einer 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten 
des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die 
Instandsetzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trink- und 
Schmutzwasser in den Leitungen über die Grundstücke zu führen und von dem Grundstücks-
eigentümer zu verlangen, dass er auf dem Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. 
errichten läßt oder sonstige Einwirkungen vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder 
Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Niewitz 
Flur 1 Flurstücke: 349, 345, 344, 77, 78, 79, 86, 82/1, 87, 88, 89, 90, 357 
Flur 2 Flurstücke: 6/2 
Flur 4 Flurstücke: 113, 116, 41/1, 42/3, 44/1, 89 
 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/28). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserhaupt-
leitung DN 250/ DN 200/ DN 100 vom Wasserwerk Schwarzenburg nach Schwarzenburg 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
sverordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Schwarzenburg 
Flur 1 Flurstücke: 146, 37, 36, 35, 34, 33, 32/2 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/29). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 



 14 

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserhaupt-
leitung DN 200 vom Wasserwerk Schwarzenburg nach Wehnsdorf 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführungs-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Wehnsdorf 
Flur 5 Flurstücke: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
 
Flur 2 Flurstücke: 77, 75, 83, 82, 84, 96/3, 1, 118/2, 120/7 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten 
in den Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben 
(Spreewald), Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/30). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung 
DN 40 in Wehnsdorf zur Mühle 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführungs-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Wehnsdorf 
Flur 2 Flurstücke: 172, 54, 177 
 
Flur 5 Flurstücke: 94/2 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten 
in den Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben 
(Spreewald), Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/31). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasser-
hauptleitung DN 50 in Schwarzenburg vom Trafo zum Schwarzen Eber 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführungs-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Schwarzenburg 
Flur 1 Flurstücke: 69, 68, 67, 66, 61 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/32). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasser-
versorgungsleitung DN 65 in Schwarzenburg am Löschteich 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführungs-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Schwarzenburg  
Flur 1 Flurstücke: 54/2, 53, 94 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/33). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für  
 

1) die Trinkwasserhauptleitung DN 150/ DN 200 von Wehnsdorf nach Walddrehna 
und Ortslage Walddrehna  

 
2) sowie Trinkwasserversorgungsleitung DN 100 mit Schutzrohr DN 300 in der 

Ortslage Walddrehna Bahnkreuzung 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitungen die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
1) Trinkwasserhauptleitung DN 150/ DN 200 von Wehnsdorf nach Walddrehna 
    und Ortslage Walddrehna 

Gemarkung Wehnsdorf 
Flur 2 Flurstücke: 120/7, 121, 115, 114, 188, 187, 112, 110/3, 110/5,  

110/6, 111/4 
Gemarkung Walddrehna 
Flur 2  Flurstücke: 367/3, 322/2, 321, 320 und 290/10, 289, 281/3,  
    282/2 
Flur 4  Flurstücke: 94, 69/1, 67, 66, 87, 88, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 

79 
und  
 
2) Trinkwasserversorgungsleitung DN 100 mit Schutzrohr DN 300 in der Orts- 
     lage Walddrehna Bahnkreuzung 
 Gemarkung Walddrehna, Flur 2, Flurstück 47. 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend der 
Trassenverläufe der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/34). 
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Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasser-
hauptleitung DN 100 Walddrehna am Sportplatz 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Walddrehna 
Flur 1 Flurstücke: 458, 100, 471, 102, 103, 104, 105 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/35). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserhaupt-
leitung DN 100/150 in Walddrehna, Haupt-, Post- und Lindenstraße 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Walddrehna 
Flur 2 Flurstücke: 31/2, 27, 402, 121, 418, 70/2 
 
Flur 1 Flurstücke: 200/2, 210, 211, 215 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/36). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasser-
hauptleitung in der Nennweite DN 80 bzw. 100 in der Ortslage Uckro, Bahnhofsbereich, 
am Umspannwerk und Siedlungsstraße 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten lässt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Uckro 
Flur 2 Flurstücke: 51, 317, 316, 234/6, 151/1, 147, 117, 118/1, 61,  
    115, 113, 114, 362, 360 
 
Flur 1 Flurstücke: 400, 397, 89/2, 88, 380, 379, 376, 372, 373 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (67/3-110-20-001/37). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasser-
versorgungsleitung DN 80 vom Wasserwerk Sellendorf nach Schönerlinde 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Hohendorf 
Flur 2 Flurstücke: 33, 37/1 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/39). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasser-
versorgungsleitung DN 50 - Wasserwerk Sellendorf - Zur Försterei Sellendorf 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in der Leitung über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten lässt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Sellendorf Flur 3  Flurstücke: 285, 289 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/40). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasser-
versorgungsleitung DN 65 von Sellendorf nach Hohendorf 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Sellendorf 
Flur 1 Flurstücke: 264, 274, 275, 276/1, 294, 295, 296, 297, 298, 299,  
    300, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 336, 339/1 
 
Gemarkung Hohendorf 
Flur 3 Flurstücke: 20,22, 23, 24, 86 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/41). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für zwei Elektrokabel in 
Schwarzenburg vom Trafo zum Wasserwerk 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o.g. Elektrokabel die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Elektrostrom in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Schwarzenburg 
Flur 1 Flurstücke: 102, 96, 97, 98/2, 99, 100, 38/1, 108, 117/3 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/42). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasser-
versorgungsleitung DN 50 von Falkenhain-Landwehr nach Landwehr-Siedlung 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Golßen 
Flur 8 Flurstücke: 55, 71, 69, 65, 60, 45/2, 44/2, 41/4, 40/4, 36/1 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/43). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasser-
versorgungsleitung DN 150 von Falkenhain nach Landwehr 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Golßen 
Flur 9 Flurstücke: 329, 487, 528, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 

499, 500, 504, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 521, 522, 
 280 

 
Gemarkung Falkenhain 
Flur 1 Flurstücke: 337, 278, 339, 274, 272, 104/1, 289, 290, 291, 292,  

294, 101/2, 159/1, 162/3 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/44). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserversorgungsleitung in der Nennweite DN 80 / DN 32 von der Ortslage 
Sagritz zur Kanowmühle  
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des 
Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die 
Instandsetzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den 
Leitungen über die Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu 
verlangen, dass er auf dem Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder 
sonstige Einwirkungen vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der 
Leitung beeinträchtigen oder sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Zützen 
Flur 3 Flurstücke: 246/4, 245, 242/1, 241, 235, 226, 186, 185/2 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/45). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserversorgungsleitung vom WW Falkenhain nach Sagritz und Zützen 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Falkenhain 
Flur 1 Flurstücke: 105/2, 307, 151/2 
 
Gemarkung Zützen 
Flur 3 Flurstücke: 236, 216/1, 216/2, 211, 203, 210, 204, 190, 205, 207,  
    188, 181/1, 82, 78, 71, 60, 57, 58, 400, 367, 352,  

353/2, 354/2, 343/2, 345/2, 342/2 
 
Flur 2 Flurstücke: 31/2, 32/2, 31/3, 30, 28, 123/3, 122/3, 121/3, 120/3,  
    119/10, 105/2, 116/2, 114/4, 113/3 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen.  
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/46). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasser-
versorgungsleitung DN 100 von Glienig nach Schenkendorf 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführungs-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Glienig 
Flur 2 Flurstücke: 10/2, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
 
Gemarkung Schenkendorf 
Flur 3 Flurstücke: 5 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/47). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserhauptleitung DN 100 in 15926 Luckau OT Terpt, Friedensstraße zum 
Dubener Weg 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Terpt 
Flur 2 Flurstücke: 619, 727, 598/1 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/048). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen.  

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserhauptleitung DN 150 von 15926 Luckau OT Görlsdorf nach 15926 
Heideblick OT Beesdau 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Beesdau 
Flur 1 Flurstücke: 180/3, 180/2, 178/2, 180/1, 181, 182, 183, 184, 562,  
    564, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,  
    209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,  

 219/3, 219/2, 219/1, 221/1, 222, 223, 224, 225, 458, 29 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/49). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserhauptleitung DN 150 von Willmersdorf-Stöbritz in Richtung 03222 
Lübbenau / Spreewald OT Hindenberg 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Wilmersdorf 
Flur 2 Flurstücke: 25/2, 26 
Flur 1  Flurstück: 31 
 
Gemarkung Stöbritz 
Flur 1  Flurstücke: 53, 95, 92, 98, 96, 97/2, 100/2, 101/4 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/50). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasser-
hauptleitung DN 100 von Uckro nach Paserin 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Mischwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 

Gemarkung Uckro  Flur 3  Flurstücke: 68, 12, 13 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/68). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserhauptleitung DN 100 von Wüstermarke zur Siedlung 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführungs-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Wüstermarke 
Flur 2 Flurstücke: 378, 377, 373, 281/1, 147/1, 148, 158 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/73). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserhauptleitung DN 100 von Wüstermarke nach Sorge 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Wüstermarke 
Flur 2 Flurstücke: 356, 361/1, 362 
 
Gemarkung Waltersdorf 
Flur 1 Flurstücke:  211, 198/2, 197/2, 14/5 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/74). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für das Erdkabel von 
Waltersdorf nach Langengrassau 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für das o. g. Erdkabel die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Elektrostrom in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten lässt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Langengrassau 
Flur 7 Flurstücke: 207/8 
 
Gemarkung Waltersdorf 
Flur 2 Flurstücke: 221, 194, 193, 192, 85 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/75). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserhauptleitung DN 100 Gehren Teiselmühle 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Gehren 
Flur 2 Flurstücke: 442, 230, 235 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/76). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die 
Trinkwasserhauptleitung DN 40 Waltersdorf Bahnhofsstraße- Bergschänke 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
Gemarkung Waltersdorf 
Flur 1 Flurstücke: 117, 118/4, 118/5 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-001/77). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasser-
versorgungsleitung in der Nennweite DN 100, welche vom Wasserwerk Sellendorf zur 
Ortslage Sellendorf verläuft 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des 
Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die 
Instandsetzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trinkwasser in den 
Leitungen über die Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu 
verlangen, dass er auf dem Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder 
sonstige Einwirkungen vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der 
Leitung beeinträchtigen oder sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Hohendorf 
Flur 2 Flurstücke: 12/1, 13, 14, 15 
 
Gemarkung Sellendorf 
Flur 2  Flurstücke: 287, 204/1, 260, 262, 257/1, 265, 266 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (67/3-110-20-001/78). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Mischwasserkanal 
DN 600 als Ablaufleitung des Wasserwerkes Schollen in den Gemarkungen Karche und 
Kreblitz 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Mischwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Mischwasser in der Leitung über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten lässt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Karche 
Flur 3 Flurstücke: 46, 44, 43 
 
Gemarkung Kreblitz 
Flur 5 Flurstücke:  38/5 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-002/13). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den 
Hauptschmutzwasserkanal DN 300 in der Gemarkung Luckau, Berliner Straße 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Schmutzwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des 
Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die 
Instandsetzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Schmutzwasser in den 
Leitungen über die Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu 
verlangen, dass er auf dem Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder 
sonstige Einwirkungen vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der 
Leitung beeinträchtigen oder sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Luckau 
Flur 12  Flurstücke: 311/4, 3876, 3877, 307/2, 307/1, 287/2, 286, 3820,  

253, 3899, 328/2, 329/2, 3826, 3790, 3480, 4/2 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-002/8). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 



 44 

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Hauptschmutz-
wasserkanal DN 200 in der Gemarkung Luckau, Am Mühlberg, An der Schanze, Am 
Anger, Berliner Straße 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Schmutzwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und 
Anlagenrechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des 
Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die 
Instandsetzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Schmutzwasser in den 
Leitungen über die Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu 
verlangen, dass er auf dem Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten lässt oder 
sonstige Einwirkungen vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der 
Leitung beeinträchtigen oder sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Luckau - Am Mühlberg 
Flur 12 Flurstücke: 1414/4, 1414/2, 3497, 3498, 3082, 1414/1,  
    3089, 3086, 3087, 1417/1, 1422/5, 1414/4,  
    3090, 1422/5, 1414/4, 3090, 1422/4, 3518,  
    3517, 3515, 1410/1 
 
Gemarkung Luckau - An der Schanze 
Flur 12  Flurstücke: 308/1, 1343/5, 3738, 3246, 264/4, 3839, 264/1,  

262/1, 268/1, 273, 271/4, 289, 260/1, 260/2,  
3165, 270/2, 270/1, 271/1, 274/1, 3134, 3135,  
3136, 264/2 

 
Gemarkung Luckau - Am Anger 
Flur 12  Flurstücke: 1358/1, 1355, 1359/2, 1360, 1363, 1365, 1379,  

1380, 1386 
Gemarkung Luckau- Berliner Straße 
Flur 12  Flurstücke: 3118, 1391/5, 1391/1, 1391/2, 3119, 1338,  

1339/1, 1340, 1341, 3736, 313/1 
 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
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Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-002/9). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasser-
versorgungsleitung DN 80/ DN 50 von Niewitz nach Rickshausen und Ablaufleitung DN 
200 von der Kläranlage Niewitz zur Berste 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Trinkwasser -und Ablaufleitungen die Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des 
Antragstellers. Sie umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die 
Instandsetzung und Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Trink- und Abwasser 
in den Leitungen über die Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu 
verlangen, dass er auf dem Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder 
sonstige Einwirkungen vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der 
Leitung beeinträchtigen oder sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Niewitz 
Flur 1 Flurstücke: 279, 278, 276, 235/3, 249/1, 354, 296, 298, 202,  
    203/2 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-002/10). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages des Trink- und 
Abwasserzweckverbandes Luckau (TAZV Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, zur 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Hauptschmutz-
wasserkanal DN 200 in Walddrehna- Pilzheide 
 
Auf der Grundlage des § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20.12.1993 (BGBl. 
I S. 2180) i. V. m. § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes 
und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechtsdurchführung-
verordnung – SachenR-DV) hat der Trink- und Abwasserzweckverband Luckau (TAZV 
Luckau), Am Bahnhof 2, 15926 Luckau, beim Landkreis Dahme-Spreewald als untere 
Wasserbehörde für die o. g. Schmutzwasserleitung die Erteilung einer Leitungs- und Anlagen-
rechtsbescheinigung beantragt. Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie 
umfasst das Recht, die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und 
Erneuerung der Anlage zu betreten und zu nutzen, Schmutzwasser in den Leitungen über die 
Grundstücke zu führen und von dem Grundstückseigentümer zu verlangen, dass er auf dem 
Schutzstreifen keine Gebäude errichtet bzw. errichten läßt oder sonstige Einwirkungen 
vornimmt, die den ordnungsgemäßen Bestand oder Betrieb der Leitung beeinträchtigen oder 
sonst gefährden können.  
 
Die Trassenführung und der beiderseitige Schutzstreifen der Leitungen erstrecken sich im 
Landkreis Dahme-Spreewald auf die nachfolgend genannten Grundstücke: 
 
Gemarkung Walddrehna 
Flur 1  Flurstücke: 457, 463, 99/5, 99/7, 96/3 
 
Flur 4   Flurstücke: 101, 15/3, 13/2 
 
Die Auflistung der Flurstücke erfolgte nicht geordnet, sondern entsprechend des Trassen-
verlaufes der Leitungen. 
 
Gem. § 7 SachenR-DV werden die Antragsunterlagen für vier Wochen nach der Bekannt-
machung im Amtsblatt des Landkreises Dahme-Spreewald während der Dienstzeiten in den 
Diensträumen der unteren Wasserbehörde, Beethovenweg 14, 15907 Lübben (Spreewald), 
Zimmer 439, zur Einsicht bereitgehalten (Az. 67/3-110-20-002/11). 
 
Widersprüche können von den Grundstückseigentümern während des Auslegungszeitraumes 
bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises erhoben werden. Bei fristgerechtem 
Widerspruch wird die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung mit einem entsprechenden 
Vermerk versehen. 
 

 
Stephan Loge 
Landrat 
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Bekanntmachung des Zweckverbandes „Gewässerrandstreifenprojekt 
Spreewald“ (GRPS) 

 

 

Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tagesordnung der 

29. Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Gewässerrandstreifenprojekt 
Spreewald“ (GRPS) 

Die nächste Verbandsversammlung findet am 17.03.2010 ab 9.00 Uhr im Tagungsraum der 
Biosphärenreservatsverwaltung Lübbenau/Spreewald, Schulstraße 9, 03222 Lübbenau/ 
Spreewald statt. 
 
Tagesordnung der 29. Versammlung des Zweckverbandes Gewässerrandstreifenprojekt 

Spreewald 
 
 
I. Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Bestätigung der Tagesordnung sowie Bestätigung des Protokolls der 28. Zweck-
verbandsversammlung 

3. Bürgerfragestunde 

4. Beschluss zur Haushaltssatzung 2010 – Beschlussvorlage Nr. 01/2010 

5. Informationen zum Jahresabschluss 31.12.2009 

6. Diskussion zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes  

7. Bericht über den aktuellen Arbeitsstand 

8. Sonstiges 
 

 

II. Nichtöffentlicher Teil 

 
• Bericht zum Grunderwerb/Extensivierungsvertrag 
• Sonstiges 
 

+  +  +  ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN VON  
                  VERBÄNDEN UND EINRICHTUNGEN   +  +  + 
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Wasser- und Abwasserzweckverband „Scharmützelsee-Storkow/Mark“ (WAS) 
 
 
Die auf der Sitzung der Verbandsversammlung des WAS am 09.12.2009 beschlossene          
1. Änderung der Verbandssatzung des WAS wurde vom Landrat des Landkreises Oder-Spree 
gemäß § 27 Abs. 1 Ziff. 2 i.V.m. § 20 Abs. 4, 6 und § 11 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.05.1999 (GVBl. I Seite 194 – GKG -) im Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree Nr. 2 
vom 29.01.2010 öffentlich bekannt gemacht. 
 
 

 

Satzung zur 1. Änderung der Verbandssatzung  
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Scharmützelsee-Storkow/Mark“  

vom 25.06.2009 
 
Aufgrund der  

- § 1 und 4 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 
(GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVBl. Teil I S. 194) und 
des  

- § 3 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 
(GVBl. Teil I S. 286) in der z.Zt. geltenden Fassung  

hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Scharmützelsee–

Storkow/Mark“ in ihrer Sitzung am 09.12.2009 folgende 1. Änderungssatzung zur 

Verbandssatzung beschlossen: 

Artikel I 
 

Änderung des § 10  Abs. 11 der Verbandssatzung 
 
§ 10 Abs. 11 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(11) Der Verbandsvorstand entscheidet über 

  a) Auftragsvergabe sowie sonstige Verträge und Verpflichtungen, die nicht der 
Entscheidung des Verbandsvorstehers nach § 11 Abs. 6 unterliegen und die 
Bestandteil des bestätigten und von der Verbandsversammlung beschlossenen 
Wirtschaftsplanes sind unabhängig von Wertgrenzen. Der Verbandsvorstand 
entscheidet auch über alle sonstigen Auftragsvergaben, sonstigen Verträgen und 
Verpflichtungen, die die Summe von 250.000 € netto nicht überschreiten. Bei 
über diesem Betrag liegenden sonstigen Rechtsgeschäften ist die 
Verbandsversammlung zuständig. 

  b) einzelne Angelegenheiten, die durch Beschluss der Verbandsversammlung auf den 
Verbandsvorstand übertragen werden. 

  c) Widersprüche gegen Umlagebescheide. 
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Artikel II 
 

Änderung des § 11  Abs. 6 der Verbandssatzung 
 

§ 11 Abs. 6 wird wie folgt neu gefasst: 

 
(6) Der Verbandsvorsteher entscheidet im Rahmen des Wirtschaftsplanes über 

Auftragsvergabe sowie sonstige Verträge und Verpflichtungen mit einem Wert des 

Gegenstandes bis 50.000,00 € netto.  

 
Artikel III 

 
Änderung des § 17  Abs. 5 der Verbandssatzung 

 
 
§ 17  Abs. 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 
(5) Der Wirtschaftsplan besteht aus den Festsetzungen, dem Erfolgsplan und dem 

Finanzplan, für ihn und seine Teile gelten die Vorschriften der 

Eigenbetriebsverordnung (EigV) des Landes Brandenburg in der jeweils geltenden 

Fassung. 

Artikel IV 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Wendisch Rietz, den 10.12.2009     

   Siegel     

C. Krappmann 

Verbandsvorsteher 
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